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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

Nicht zulässig sind: 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch Traufhö-

hen (TH) und Firsthöhen (FH) entsprechend Planeintrag. 

Für die Traufhöhe gilt als oberer Bezugspunkt der äußere Schnittpunkt der Außenwand 

mit der Dachhaut und bei Flachdächern die Oberkante der Attika. Für die Firsthöhe der 

höchste Punkt der Dachkonstruktion. Als unterer Bezugspunkt gilt die ausgeführte Erd-

geschossfußbodenhöhe (Fertigfußboden). 

Für einseitig geneigte Pultdächer gilt eine maximale Firsthöhe von 2,00 m unter dem 

entsprechend Planzeichnung festgesetzten Wert. 

Die festgesetzten Traufhöhen beziehen sich nicht auf die Traufen von Vorbauten, sofern 

diese 1/3 der Gebäudelänge nicht überschreiten und nicht mehr als 1,5 m vor die Au-

ßenwand hervortreten. 
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2.3 Höhenlage von Gebäuden 

Maximale Erdgeschossfußbodenhöhe (EFHmax) entsprechend Planeintrag. Die Erdge-

schoßfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

E  = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzelhäuser 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Gebäudeausrichtung ist senkrecht oder parallel zu den Baugrenzen zulässig. 

4. Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Garagen 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen allgemein zulässig.  

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und überdachte Stell-

plätze (Carports) mit einem Mindestabstand von 5,0 m an der Zufahrtsseite und von 

1,0 m an den sonstigen Seiten zu den Fahrbahnflächen zulässig.  



Stadt Bad Friedrichshall – Gemarkung Hagenbach 

Bebauungsplan „8/1 Hübsch-Jörgen-Siedlung II“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 3  

In der Grundstückszone zwischen rückwärtiger, der Hauptzufahrt abgewandten Bau-

grenze und rückwärtiger Grundstücksgrenze sind Garagen und überdachte Stellplätze 

(Carports) unzulässig. 

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO, sofern Gebäude, sind auf den nicht überbau-

baren Grundstücksflächen nur bis maximal 40 m³ umbauten Raum zulässig. Zu öffentli-

chen Verkehrsflächen ist ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten.  

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Je Wohngebäude sind im Bereich der Nutzungsschablonen WA 1, WA 2, WA 3 maximal 

2 Wohneinheiten zulässig. 

Je Wohngebäude sind im Bereich der Nutzungsschablone WA 4 bei Einzelhäusern ma-

ximal 6 Wohneinheiten, bei Doppelhäusern maximal 2 Wohneinheiten je Doppelhaus-

hälfte zulässig. 

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

6.1 Flächenhafte Ausgleichmaßnahme <1>: Grünfläche mit Mulden-Kaskaden-

System 

Die etwa 7 - 13 m breite öffentliche Grünfläche entsprechend Planeintrag wird vorwie-

gend zur Erfassung und Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Wohngebiet ge-

nutzt. 

Es werden zwei offene Mulden angelegt, die über Kaskaden miteinander verbunden 

werden. Die Sohle wird befestigt. Die möglichst flachen Böschungen sind mit Land-

schaftsrasen einzusäen. Die offenen Flächen sind zweimal jährlich zu mähen; das 

Mähgut ist abzuräumen. Die Feldhecke, die von Osten in die Grünfläche reicht, ist zu 

erhalten. 

6.2 Beschränkung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

6.3 Wasserdurchlässige Beläge 

Stellplätze, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie private Fußwege sind so 

anzulegen, dass eine Versickerungsfähigkeit der Niederschlagswässer gewährleistet ist. 

Es wird deshalb empfohlen, die genannten Flächen aus Rasengittersteinen, Rasenpflas-

ter, Schotterrasen, wasserdurchlässiger Pflasterung o. ä. zu erstellen. 
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Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. 

6.4 Insektenschonende Beleuchtung 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. 

Es sind Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. 

6.5 Getrennte Erfassung und Ableitung von Niederschlagswasser  

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Regenwasser von Dach- und Hofflächen 

ist abweichend von der gültigen Abwassersatzung auf den Grundstücksflächen getrennt 

zu erfassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen. 

6.6 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 

Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich im sonstigen Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans sowie die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich außerhalb des Geltungs-

bereichs werden den Grundstücken, auf denen die Eingriffe zu erwarten sind, 

entsprechend dem Anteil der versiegelbaren bzw. überbaubaren Flächen zugeordnet. 

Den Verkehrsflächen werden dabei 42,12 % (3.995 m² Versiegelung), den Baugrundstü-

cken 57,88 % (5.490 m² überbaubare Fläche) zugeordnet. 

7. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

7.1 Baum- und Strauchpflanzungen in den Bauflächen 

Pro Baugrundstück ist ein mittelkroniger, gebietsheimischer Laubbaum oder ein Obst-

baum zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume 

sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von 10-12 cm haben. 

Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern grup-

pen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2 m² Pflanzfläche anzuneh-

men. Bei den Grundstücken, die in ihrem hinteren Grundstücksbereich Flächen für das 

Anpflanzen (PFG 1) festgesetzt haben, sind die Anpflanzungen der Sträucher bevorzugt 

hier vorzunehmen. 

 

Pflanzabstände: 1,5 m 

Pflanzgröße:   2 x v, 60-100 cm 

Ein Mindestabstand von 1,5 m gegenüber angrenzenden Feldwegen und landwirt-

schaftlichen Nutzflächen ist einzuhalten. 

Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechtes vorgenommen und sonst 

eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Winterhalb-

jahr (01.10. bis 28.02.) zulässig. 
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Die Pflanzungen sind spätestens zwei Jahre nach Bezug fertig zu stellen. Die Artenlisten 

sind zu beachten. 

7.2 Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen 

An den innerhalb der Verkehrsflächen festgesetzten Standorten für das Anpflanzen von 

Einzelbäumen ist jeweils ein gebietsheimischer Laubbaum zu pflanzen, zu unterhalten 

und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme ei-

nen Stammumfang von 14-16 cm haben. 

Die Verkehrsgrünfläche entlang des Fußwegs im Südwesten des Geltungsbereiches ist 

mit Landschaftsrasen einzusäen. Die Fläche ist zweimal jährlich zu mähen; das Mähgut 

ist abzuräumen. Die Artenliste ist zu beachten. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachneigung 

Zulässige Dachneigungen entsprechend Planeintrag. Doppelhäuser sind mit einheitli-

cher Dachneigung auszuführen. Garagen, Carports und Nebenanlagen können auch mit 

Dächern abweichender Dachneigung oder mit Flachdach ausgeführt werden. 

1.2 Dachdeckung 

Zur Dachdeckung geneigter Dächer sind Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtönen 

ziegelrot, rotbraun bis dunkelbraun, anthrazit und grau zu verwenden. Die Verwendung 

von Dächern zur Nutzung der Sonnenenergie sowie zur Begrünung bleibt hiervon un-

berührt. 

1.3 Dachgauben und Zwerchgiebel 

Dachgauben und Zwerchgiebel dürfen 1/3 der Gebäudelänge nicht überschreiten. Ein 

Mindestabstand von 1,5 m zu den Giebelwänden ist einzuhalten. Bei Dachgauben ist 

zum Dachfirst und zur Dachtraufe gemessen an der Schräge ein Mindestabstand von 

1,0 m einzuhalten. 
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1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende und extrem dunkle Farbtöne und Materialien sowie unlackierte Me-

tallfassaden sind mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzuläs-

sig. 

2. Gestaltung unbebauter Flächen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

2.1 Einfriedungen entlang von Verkehrsflächen 

Entlang von Verkehrsflächen sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig, 

Sockelmauern dürfen eine Höhe von 0,3 m nicht überschreiten. Die Höhenbeschrän-

kung ist auch an den anschließenden seitlichen Grundstücksgrenzen auf einer Länge 

von 3,0 m einzuhalten. Einfriedungen sind nur als standortheimische Hecken gemäß Ar-

tenliste sowie als Holz- oder Maschendrahtzäune zulässig. 

Zu Verkehrsflächen ist mit Einfriedungen und Stützmauern ein Mindestabstand von 

0,25 m einzuhalten, die Abstandsfläche ist zu begrünen oder zu befestigen und zu un-

terhalten. 
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2.2 Einfriedungen an sonstigen Grundstücksgrenzen 

An sonstigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen nur als standortheimische He-

cken gemäß Artenliste bis 1,8 m Höhe sowie Holz- oder Maschendrahtzäune bis 1,2 m 

Höhe zulässig. Ein Mindestabstand von 1,0 m zu Feldwegen bzw. zu landwirtschaftli-

chen Nutzflächen ist einzuhalten. 

2.3 Stützmauern 

Stützmauern sind entlang von Grundstücksgrenzen bis zu einer Höhe von 0,5 m zuläs-

sig. Die weitere Geländemodellierung ist nach den Vorgaben der LBO und des Nach-

barrechtgesetzes Baden-Württemberg auszuführen. 

2.4 Anordnung von Abfallbehältern 

Abfallbehälter sind so anzuordnen oder durch bauliche Maßnahmen bzw. Bepflanzun-

gen zu verdecken, dass sie vom öffentlichen Verkehrsraum nicht einzusehen sind. 

3. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

4. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese 

sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. Der Fund 

und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in unverän-

dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landes-

denkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich eines ausgedehnten archäologischen Kul-

turdenkmales. Durch Flurbegehungen sind wiederholt Funde der Steinzeit sowie der 

Bronze- und der Eisenzeit bekannt geworden. Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäo-

logischen Funden und Befunden - Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnenh. 
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2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß 

§ 3 Landes-Bodenschutz und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreis-

laufwirtschaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über 

Art und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewie-

sen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszu-

heben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten 

und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 

BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach 

§ 1 BBodSchG gewährleisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzenres-

ten maximal 1,5 m, Schutz vor Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustellenein-

richtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor 

erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Bodenverdich-

tungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die 

Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die untere 

Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 37 Abs. 4 WG). 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewäs-

ser ist unzulässig. 
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5. Baugrunduntersuchung und -beurteilung 

Zur Baugrundbeurteilung wurde durch die Töniges GmbH aus Sinsheim ein ingenieur-

geologisches Flächengutachten (10.06.2015) erstellt. Diesem können Hinweise zur Bau-

grundsituation und hydrogeologischen Situation an den vorgenommenen punktuellen 

Kleinrammbohrungen im Plangebiet und dessen Umfeld entnommen werden. Zudem 

können dem Gutachten Hinweise zur Wohnbebauung entnommen werden. 

Die Untergrundverhältnisse wurden anhand von punktuellen Aufschlüssen beschrieben 

und beurteilt. Die im Gutachten enthaltenen Angaben gelten strenggenommen nur für 

diese Untersuchungsstellen. 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. DIN 

4020 empfohlen. 

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Gehölze sind soweit notwendig vor dem Beginn von Baumaßnahmen in der Zeit 

von Oktober bis Februar zu roden und zu räumen. Der Abriss der Schuppen und das 

Abtragen der Holzlager sind im selben Zeitraum durchzuführen. 

Die krautige Vegetation ist im Vorfeld von Bauarbeiten vom Beginn der Vegetationspe-

riode bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu mähen, um zu verhindern, dass Boden-

brüter Nester anlegen. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen 

und unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) 

gehen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen 

Nutzung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 

Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt. 

8. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und 

Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuch-

tungskörper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschlie-

ßungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige 

Benachrichtigung. 
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9. Bergbauberechtigung 

Das Planungsgebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung „Konsolidiertes Gruben- 

und Solefeld der Saline Friedrichhall und Clemenshall am unteren Neckar“, die zur Auf-

suchung und Gewinnung von Steinsalz berechtigt. 

Rechtsinhaber der Berechtigung ist die Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn. 

Eine Gewinnung von Steinsalz fand in diesem Feld im Bereich des Bebauungsplanes 

bisher nicht statt. 

Sollte zukünftig die Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz in dem vorgenannten 

Feld im Bereich des Bebauungsplanes aufgenommen werden, wären damit möglicher-

weise verbundene bergbauliche Einwirkungen auf das Grundeigentum zu dulden. Für 

daraus entstehende Bergschäden im Sinne § 114 des Bundesberggesetzes (BBergG) 

vom 13.08.1980 (BGBI. I S. 1310) würde Schadenersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet. 

10. Hauptleitung der Bodenseewasserversorgung 

Am östlichen Gebietsrand verläuft die Hauptleitung Schweinsberg – Jagstfeld DN 400 

GGGTx + 1-F-Kabel und es befindet sich hier das Schachtbauwerk B 35 mit Entleerungs-

leitung DN 300. Die Anlagen sind im Plan inklusive Schutzstreifen dargestellt. 

Innerhalb des Schutzstreifens ist u. a. nicht gestattet: 

a) Die Errichtung von Bauwerken (z. B. Carports, hereinragende Balkone, Dächer 

u. ä.). 

b) Die Pflanzung von Bäumen und tiefwurzelndem Gehölz. Davon ausgenom-

men sind Sträucher, Buschobst u. ä. 

c) Massive Geländebefestigungen (Betonplatten, Gabionen, Steinmauern etc.). 

d) Die Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen oder sonstigen aufwändig umzu-

setzenden Gütern. 

e) Die Aufstellung von Lastkränen sowie die Befahrung mit schwerem Gerät. 

f) Die Freilegung von BWV-Anlagen. 

Folgende Maßnahmen sind dem Leitungsträger (Zweckverband Bodensee-

Wasserversorgung, Postfach 80 11 80, 70511 Stuttgart, (Tel. 0711/973-0)) rechtzeitig 

vorab schriftlich zur Kenntnis und Stellungnahme (Freigabe) vorzulegen: 

g) Geplante Baumaßnahmen auf Flurstücken mit Versorgungsanlagen der BWV. 

h) Geplante Geländeveränderungen wie z. B. Abtragungen, Aufschüttungen, Be-

festigungen etc. 

i) Geplante Auerungen von Ver- und Entsorgungsleitungen wie bspw. Wasser, 

Abwasser, Strom usw. (siehe auch Sicherheitsmerkblatt – Seite 2, Pkt. 4.2). 

j) Geplante Maßnahmen außerhalb des Schutzstreifens, die nachteilige Beein-

flussungen auf die Anlage der BWV zur Folge haben können (Gründungen, 

Hangabtragungen u. ä.). 
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11. Landwirtschaft 

Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen können auch bei ordnungsgemä-

ßer Bewirtschaftung Emissionen wie z. B. Stäube, Geruch, Lärm und Pflanzenschutzmit-

telabdrift im Sinne des § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die 

geplante Nutzung hinzunehmen. Aus Immissionsschutzgründen ist auf die Einhaltung 

eines ausreichenden Abstandes von der Wohnbebauung zu landwirtschaftlichen Flä-

chen zu achten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 
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Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für 

Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage 

 

Artenliste 3: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und 

Straßenbereich 

 

Artenliste 4: Obstbaumsorten 
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Artenliste 5: Empfohlene Saatgutmischung 
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